
GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST 

Klage, eingereicht am 28. Mai 2012 — ZZ/Kommission 

(Rechtssache F-58/12) 

(2012/C 295/57) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Kläger: ZZ (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Cipressa) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der stillschweigenden ablehnenden Entscheidung 
über den Antrag des Klägers hinsichtlich der Durchführung 
des Urteils des Gerichts vom 4. November 2008, F-41/06, Mar
cuccio/Kommission, durch die Beklagte und Ersatz des Scha
dens, der dem Kläger entstanden sein soll 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die von der Kommission erlassene oder jedenfalls auf sie 
zurückführbare ablehnende Entscheidung aufzuheben, in 
welcher Form auch immer diese Ablehnung zum Ausdruck 
kommt und gleichgültig, ob sie einen Teil oder das gesamte 
von ihm in dem Antrag vom 25. März 2011 vorgebrachte 
Begehren betrifft; 

— die von der Kommission erlassene oder jedenfalls auf sie 
zurückführbare ablehnende Entscheidung aufzuheben, in 
welcher Form auch immer diese Ablehnung zum Ausdruck 
kommt und gleichgültig, ob sie einen Teil oder das gesamte 
von ihm in der Beschwerde vom 17. Oktober 2011 vor
gebrachte Begehren betrifft; 

— soweit erforderlich, festzustellen, dass die Kommission da
durch, dass sie es zumindest teilweise unterlassen hat, inner
halb angemessener Frist ab Verkündung die Maßnahmen zur 
Durchführung des am 4. November 2008 ergangenen Ur
teils des Gerichts für den öffentlichen Dienst in der Rechts
sache Marcuccio/Kommission (F-41/06) zu ergreifen, gesetz- 
und rechtswidrig gehandelt hat; 

— die Kommission zu verurteilen, ihm einen Betrag von 
70 000 Euro als Ersatz des rechtswidrigen Schadens zu zah
len, der ihm dadurch entstanden ist, dass es die Kommission 
rechtswidrig unterlassen hat, alle Maßnahmen zur Durchfüh
rung des Urteils vom 4. November 2008 zu ergreifen; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 17. Juli 2012 — ZZ u. a./EIB 

(Rechtssache F-73/12) 

(2012/C 295/58) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: ZZ u. a. (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin L. Levi) 

Beklagte: Europäische Investitionsbank 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der in den Gehaltsabrechnungen enthaltenen Ent
scheidungen, den allgemeinen Beschluss der Europäischen Inves
titionsbank, mit dem ein auf 2,8 % begrenzter Gehaltszuwachs 
für sämtliche Mitarbeiter festgelegt wurde, und den Beschluss, 
mit dem eine Leistungstabelle festgelegt wurde, die zu einem 
Verlust von 1 % des Gehalts führt, anzuwenden, sowie Verurtei
lung der Beklagten zur Zahlung des Unterschiedsbetrags an 
Gehalt zuzüglich Verzugszinsen und zur Leistung von 
Schadensersatz 

Anträge 

Die Kläger beantragen, 

— die in den Gehaltsabrechungen für April 2012 enthaltenen 
Entscheidungen aufzuheben, den Beschluss des Verwaltungs
rats der EIB vom 13. Dezember 2011, mit dem ein auf 
2,8 % begrenzter Gehaltszuwachs festgelegt wurde, und 
den Beschluss des Direktoriums der EIB vom 14. Februar 
2012, mit dem eine Leistungstabelle festgelegt wurde, die zu 
einem Verlust von 1 % des Gehalts führt, auf sie anzuwen
den, sowie sämtliche in späteren Gehaltsabrechnungen ent
haltenen Entscheidungen insoweit aufzuheben; 

— die Beklagte zur Zahlung des Unterschiedsbetrags an Gehalt 
zu verurteilen, der sich aus den oben genannten Beschlüssen 
des Verwaltungsrats der EIB vom 13. Dezember 2011 und 
des Direktoriums der EIB vom 14. Februar 2012 einerseits 
und der Anwendung des vorhergehenden Gehaltssystem an
dererseits ergibt, zuzüglich Verzugszinsen in Höhe des um 3 
Prozentpunkte erhöhten Zinssatzes der EZB ab dem 12. 
April 2012 und in der Folge ab dem 12. jeden Monats 
bis zur vollständigen Tilgung; 

— die Beklagte zum Ersatz des aufgrund des Kaufkraftverlusts 
entstandenen Schadens zu verurteilen, der vorläufig nach 
billigem Ermessen mit 1,5 % der monatlichen Bezüge jedes 
Klägers veranschlagt wird; 

— der EIB die Kosten aufzuerlegen.
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